
BuT

Haben Sie noch Fragen? 

Ausführliche Hinweise und Informationen zu den Bildungs- und 
Teilhabeleistungen und Formulare zum Download finden sie auf 
der Internetseite www.lk-wolfenbuettel.de /BuT

Informationen und individuelle Beratung erhalten Sie auch per 
Telefon oder E-Mail. Wer Ihre Ansprechpersonen sind, hängt 
davon ab, welche staatliche Unterstützung Ihre Familie bezie-
hungsweise Ihr Kind bereits erhält. 

Bürgergeld
jobcenter Wolfenbüttel
Frau Kaufmann, Frau Schmalkoke
Tel.: 05331/901-518, 05331/901-404  
E-Mail: jobcenter-wolfenbuettel.but@jobcenter-ge.de

Sozialhilfe und Asylbewerberleistungen 
Landkreis Wolfenbüttel
Amt für Soziales
Herr Horstmann
Tel.: 05331/84-238  
E-Mail: d.horstmann@lk-wf.de

Wohngeld und Kinderzuschlag
Landkreis Wolfenbüttel
Amt für Soziales/Wohngeldstelle
Frau Szydlowski
Tel.: 05331/84-273  
E-Mail: j.szydlowski@lk-wf.de

Weitere Fragen zum Bildungs- und Teilhabepaket: 

Landkreis Wolfenbüttel
Amt für Soziales/Koordinierung BuT
Herr Stiegler
Tel.: 05331/84-217  
E-Mail: f.stiegler@lk-wf.de

Leistungen für 
Bildung und Teilhabe

Kann mein Kind da auch mitmachen?

Na klar, ist auch gar nicht kompliziert!

Das alles ist im Bildungs- und Teilhabepaket drin:
 
• Ausflüge und Fahrten
• Mittagessen in Schule und Kita
• Schulbedarf
• Nachhilfe und Lernförderung
• Mitgliedsbeiträge für Vereine
• Schwimmkurse
• Musikunterricht 
• Ferienfreizeiten
... und noch vieles mehr

Amt für Soziales

in Kita, Schule und Freizeit



Was ist Bildung und Teilhabe?

Die Kosten für Schulausflüge, Schul-Mittagessen, Nachhilfe 
oder auch Vereinsbeiträge können für manche Eltern und junge 
Menschen zu teuer werden. Durch das Bildungs- und Teilhabe-
paket sollen alle Kinder und junge Menschen die Möglichkeit 
bekommen, an zum Beispiel sportlichen oder kulturellen 
Aktivitäten oder an Schulausflügen teilzunehmen. 
Bildungs- und Teilhabe-Zuschüsse sind in folgenden Bereichen 
möglich: 

Ausflüge und Fahrten mit der Schule, Kita und 
Kindertagespflege
Wir übernehmen die Kosten für gemeinschaftliche Ausflüge 
und mehrtägige Fahrten, mit Ausnahme des Taschengeldes in 
voller Höhe.

Schulbedarf
Wir übernehmen einen Teil der Kosten, die aufgrund eines 
Schulbesuchs anfallen. Für zum Beispiel einen Schulranzen, 
Schulbücher, Stifte, Tintenpatronen, Hefte, Wasserfarben,  
können Sie einen Zuschuss erhalten. In der Vergangenheit lagen 
die Zuschüsse im Durchschnitt bei etwa 100 Euro im ersten und 
etwa 50 Euro im zweiten Schulhalbjahr. Die aktuelle Höhe der 
möglichen Zuschüsse teilt Ihnen Ihr*e Ansprechpartner*in mit.

Wer kann die Zuschüsse erhalten?

Wenn junge Menschen oder ihre Eltern bestimmte finanzielle 
Hilfen erhalten, können sie auch Leistungen für Bildung und 
Teilhabe erhalten: 
• Bürgergeld
• Sozialhilfe (zum Beispiel Grundsicherung) 
• Wohngeld und Kinderzuschlag
• Asylbewerberleistungen

Gefördert werden Kinder und junge Menschen zwischen 0 und 25 
Jahren. Ausnahme sind die Leistungen zur Teilhabe am sozialen 
und kulturellen Leben – hierin werden 0- bis 18-Jährige unter-
stützt.

Wie bekomme ich die Zuschüsse? 

Wohngeld- und Kinderzuschlag:  
Sie müssen einen gesonderten Antrag beim Landkreis Wolfen-
büttel einreichen. Zu Ihrem Antrag legen Sie bitte Ihren aktuellen 
Bescheid für Wohngeld- oder Kinderzuschlag bei.

Bürgergeld, Asylbewerberleistungen, Sozialhilfe: 
Ihr Antrag auf Leistungen zum Lebensunterhalt umfasst grund-
sätzlich auch Leistungen für Bildung und Teilhabe. In manchen 
Fällen müssen nur noch geeignete Nachweise eingereicht werden. 
Für die Lernförderung müssen Sie allerdings gesonderte Anträge 
stellen. 

Zuschüsse für Unternehmungen, die eine Freizeitgestaltung von Kindern und 
Jugendlichen in der Gemeinschaft fördern.

Mittagessen in Schule, Kita und Kindertagespflege
Für jedes hilfebedürftige Kind in der Schule, Kita oder Kinder-
tagespflege zahlen wir das Mittagessen komplett. Auch für Hort-
kinder ist eine kostenfreie Mittagsverpflegung unter 
gewissen Umständen möglich.  

Lernförderung
Bei Schwierigkeiten in der Schule, können wir in manchen Fällen 
die Kosten für Nachhilfe übernehmen. 

Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 
in der Gemeinschaft
Wir bezuschussen Unternehmungen, die eine Freizeitgestaltung 
von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinschaft fördern. Zum 
Beispiel: Vereinsmitgliedschaften, Schwimmkurse, Freizeiten,  
Musikunterricht und vieles mehr. Pro Person und pro Monat 
stehen dafür 15 Euro zur Verfügung. 

Schülerbeförderung
Anders als in anderen Landkreisen, übernimmt der Landkreis 
Wolfenbüttel die Bus-Fahrtkosten für Schülerinnen und Schüler 
über die 10. Klasse hinaus. Sie können sich dazu an das Referat für 
Schule und Sport in der Harzstraße 6 in Wolfenbüttel wenden,
Telefon 05331/84520.

Zuschüsse für 
Vereinsmitgliedschaften

Kostenloses Mittagessen für 
hilfebedürftige Kinder in der Schule, 
Kita oder Kindertagespflege sowie 
Zuschüsse zum Schulbedarf


